
 
 
 
 

Bielefeld, 19.03.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
seit Anfang dieser Woche findet in der Grundschule Ihres 
Kindes eine Notbetreuung statt, die nur wenige Familien nutzen 
können. Reguläre OGS oder VÜM findet nicht statt. 
 
Die regulären Ferienspiele in den Osterferien finden nicht statt. 
 
Aus diesem Grund haben wir beschlossen: 
 

 Die Verpflegungspauschale OGS für den April 2020 
ziehen wir NICHT von Ihrem Konto ein. 
 

 Die Betreuungsgebühr VÜM für den April 2020 ziehen wir 
NICHT von Ihrem Konto ein. 
 

 Die bereits gezahlten Beträge für die Osterferien erstatten 
wir Ihnen in den nächsten Wochen zurück. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
AWO Kreisverband Bielefeld e.V. 
 


